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Zellerrain

Rorschach im Lichte seiner dltesten Urkunden.

Von F. Willi.

Im vorletzten Neujahrsblatte wurde in einem lokalge-
schichtlichen Artikel auf die prahistorischen Spuren in un-
serer engern Heimat hingewiesen. Von da an treten wir
in die Zeit der Geschichte ein, in der die schriftlichen
Urkunden auch fiir unsere Gegend zu reden beginnen. Die
Quellen fiir die alemannische und frithchristliche Kultur
unserer Gegend sind anfanglich nur sparlich. Aber die kri-
tische Wertung der urkundlichen Uteberlieferung hat in
vielen miithsamen Untersuchungen auch iiber den Lebens-
inhalt und die Lebensformen unserer Vorfahren in den
letzten 400 Jahren des ersten Jahrtausends nach Christus
helles Licht verbreitet. Dieses Bild erstand vorab dank des
kostbaren Schatzes klosterlicher Handschriften, den st. gal-
lischen Geschichtsquellen, den ,Vitae“ des hl. Gallus und
Othmars, der Klosterchroniken der Monche Ratpert und Ek-
kehard 1V., der , Continuationes* und Annalen und des Ver-
briiderungsbuches. Von besonderer Bedeutung fiir die Wirt-
schaftsgeschichte sind die iiberlieferten Dokumente, welche
Aufschluss iiber den Wechsel des Besitzes von Land und
Leuten, aller wirtschaftlichen Werte der damaligen Zeit
geben. Die trotz der Unbilden der Jahrhunderte erhalten
gebliebenen Stiicke wurden 1645 erstmals auf Anordnung
d?S Abtes Pius im ,,Codex Traditionum St. Galli“ gedruckt,
Erde des 18. Jahrhunderts vom gelehrten Benediktiner Trud-
bert Neugart verotfentlicht. Das reiche Material liegt jetzt
Ui vorziiglicher Fassung im ,Urkundenbuche der Abtei
St. Gallen* vor, bearbeitet von Dr. H. Wartmann und fort-
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gesetzt von Dr. P. Biitler und Dr. T. Schiess. Die rciche
Zahl der verdffentlichten Urkunden diirfte indessen nur
einen Bruchteil des Gesamtbestandes bilden, da vieles durch
Feuersbriinste und kriegerische Unruhen verloren ging und
zerstreut wurde.

So reich der ganze archivalische Schatz fir die Friih-
geschichte des Klosters ist, so sparlich sind oft die Ur-
kunden fiir die einzelnen Oertlichkeiten. Rorschach findet
sich bis zum Jahre 1000 viermal in Urkunden und einmal
in einer Klosterchronik erwdhnt. Es handelt sich dabei um
drei Tradierungen und die Verleihung des Markt- und Miinz-
rechtes. Die Schriftstiicke sind in lateinischer Sprache ab-
gefasst und seien in der Uebersetzung an die Spitze un-
serer geschichtlichen Betrachtung gestellt, dem ersten Teile
die Abtretungsurkunden, dem letzten der kaiserliche Brief.

No. 1.

850 April 8. Kloster St. Gallen.

Vurmheri ibertrigt ein Grundstick zwischen Goldach und
Rorschach an St. Gallen.

Ich, in Gottes Namen Vurmheri, iibertrage an das Kloster
des heiligen Gallus ein Grundstiick meines rechtmissigen Be-
sitzes, das im Arbongau zwischen ,Coldahun (Goldach) villam
et Rorscachun‘ (Rorschach) liegt und das ich Vertreiern des
Klosters bezeichnet habe und zwar so, dass ich das Grund-
stiick mein Leben lang zur Nutzniessung habe und von nun
an einen Zins entrichte, namlich einen Denar. Nach meinem
Tode soll es ganz an genanntes Kloster iibergehen. Und keiner
soll dieser Urkunde zuwiderhandeln. Wer es aber tun wiirde,
soll Strafe in den Schatz des Konigs zahlen, und diese Ueber-



tragung soll nichtsdestoweniger in Kraft bleiben gestiitzt auf
die Unterschriften. Vollzogen im Kloster selbst. Signum Vaurm-
hari, des Urhebers. Zeugen: Selbo. Haripret. Waldthram. Er-
wist. Wolfpret. Tagapret. Cotesdegan. Meginpret. Ati. Adalcoz.
Perhtcoz. Theopret. Kerram. Cozzolf. Heriman.

Ich Albrih habe das im 10. Jahre Konig Ludwigs, Dienstag
8. April aut Wuusch geschrieben und unterschrieben unter dem
Grafen Uodalricho.

 Urk. St. Gallen III. 184, — W. U. No. 400.

No.

855 Juli 1. oder 850 Juni 19. Goldach.

Eine Frau Cotiniu tibertrigt und verkauft Wald und Acker-
land zu Cotinuowilare an St. Gallen.

Im Namen Christi. Es ist den meisten bekannt, dass
eine gewisse Frau, namens Coliniu, gewisse Besitzungen, im
Thurgan zu Cotinuowilare in der Waltramhundert gelegen, dem
Kloster des hl. Gallus zur Hilite iitertragen und zur Héilfte
kaufsweise iiberlassen hat. Deshalb hat es dem Abte des Klosters
St. Gallus, in Gottes Namen Crimaldus, in Uebereinstimmung
mit unsern Briidern und unserm Vogte Ruadberti gefallen,
gegeniiber Uebertragung und Kauf unsererseits eine Bekrifti-
gung der Prekarie zu erlassen. Genannte Frau iibertrug uns im
genannten Cotinuowilare 77 Juch. Wald und Ackerland, die eine
Hilfte zum Heile ihrer Seele (pro remedio animae suae), die an-
dere kaufsweise gegen 40 solidi und 10 Juch. Ackerland, bei Ror-
scaho und Coldahun gelegen, (adjacente ville Rorscaho seu Colda-
hun), und zwar in der Weise, dass Cotiniu selbst oder ihre gesetz-
lichen Erben in dem genannten Ort Rorscaho neben ihrem ganzen
Erbe, welches sie daselbst, namlich in Rorscalio, von miitterlicher
Seite rechtmassig besitzt und neben dem, was wir ihr in oben
cenannten Coldalhun geschenkweise gegeben haben, die Weide fiir
die Schweine und das andere Vieh, das Fillen von Holz, nach
Niitzlichkeit in vollem Umfange haben mdgen. Uebertragung
und Kauf sollen beiderseits unverletzt bleiben und nie auf irgend
eine Weise von einem Teile eine Aenderung versucht werden.
Damit aber diese Prekarie ewig Geltung habe, bestitigen wir
die Unterzeichnung nachstehender Zeugen. (Akt) In Goldach:
Sig. des Abtes Crimaldus und seines Vogtes Ruadberti. sig.
Isanrichi, Dekan. Liutgisi, Propst. sig. Amalgarii. sig. Thiot-
hart, Klosterkellner. Managold, Kammerer. Saloo. Paldirit.
Sig. anderer Zeugen: sig. Waldpret. Hilti. Isger. Rath(e)ri.
Pernhart. Otpret. Selbo. Cundaroh. Ernust. Engilpret. Isinprel.
Adalcoz. Rihpret. Heriger. Ich Lel, Presbiter, habe auf Wunsch
geschrieben und unterschrieben. Dienstag 1. Juli im XII. Jahr
der Regierung Konig Ludwigs unter dem Grafen Oddalricho.

 Urk. St. Gallen I11. 190. — W. U. No. 444.

No. 3.

907 (908) Januar 16. (15.) Rorschach.

Crisanna iibertrigt ihren Besitz in [Jungmanneswilare*) an
St. Gallen.

Von Gottes Gnaden Salomon, Bischof und Abt des Gallus-
klosters. Es hat uns im Verein mit den Briidern desselben
Klosters angebracht erschienen, die Besitzungen, welche uns
Crisanna iibergeben hat, durch unsern Vogt Cozperti anzuneh-
men. Sie iibertrug uns durch ihren Vogt Waldperti alles, was
ihr heute an einem gewissen Orte Jungmanneswilare gehort.
Den Briidern ist sie durch freundliche Verfiigung entgegenge-
kommen. Und dies alles iibertrug sie an genanntes Kloster und
zwar in der Weise, dass sie diesen Besitz bis an ihr Lebens-
ende Lehalte und von nun an alljihrlich einen Zins abgebe,
ndamlich 4 Malter Korn, oder wenn es in einem Jahre weniger
Korn als gewthnlich gebe, so soll sie einen Solidus am St. Mar-
tinsfest dem Altare des hl. Gallus spenden. So sollen auch ihre
Séhne nach ihrem Tode diesen Grundbesitz bei gleichem Zins
behalten. Vollzogen in Rorscachum in Gegenwart der Folgenden:
Sig. des Bischofs und Abtes Salomon und Offizialen des Klo-
sters: Hengilbrect, Dekan. Cozprect, Piortner. Hengilbrect, Klo-
sterkellner. Waltram, Bibliothekar. Sig. Cozpert, Vogt. Waldprect.
Richman. Heimo. Naudhere. Riliprect. Waldker. Uoto. Cun-
dine. Francho. Hagano.

Ich Walthram habe an Stelle Ysos geschrieben am 16. Ja-
nuar 907 im O. Regierungsjahre des Konigs Ludwig unter
dem Grafen Adalbert.

Urk. St. Gallen 1V. 457. — W. U. No. 749.

*) Otffenbar Junkertswil, Kirchgemeinde Niederwil.
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Auf den ersten Blick diirfte die lokalgeschichtliche Auf-
gabe bald erschopit sein. Wer aber aus Pergamenten lernen
will, muss den gleichen Weg gehen wie der Geologe, dessen
Steine zu reden anfangen, wenn er sie auf ihre innere Zu-
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sammensetzung, ihre Herkunft und Nachbarschaft unter-
sucht. So wollen wir an die cinzelnen Urkunden dic Beob-
achtungen kniipfen, dic aus viclen andern durch Vergleich
zu schopfen sind. Dabei diirfen wir vor allem nicht von
den vielen Zeitumstanden abschen, dic auf Inhalt und Form
direkt und indirekt eingewirkt haben, politisch, rechtlich und
wirtschaftlich. Wir werden uns dabei in Kirze auf cinige
Erérterungen aus der Frithgeschichte des Klosters, aut die
Form und den Inhalt der Tradierungen selbst und auf die
mitwirkenden Personen beschranken miissern.

I. Das Gallusstift zur Zeit unserer Urkunden.

Zur Zeit der Abfassung unserer Urkunden 1 und 2
leitete Abt Grimald (841—872) die Geschicke des Klosters.
[s war die Blitezeit. Beredtes Zcugnis hievon geben die
noch vorhandenen 159 Urkunden, zumeist Schenkungen an
das Kloster. Diese Glanzperiode begann bereits unter dem
Abte Gozbert (816—837). Durch die Verfolgung Othmars
und Réaubereien verschiedener Art waren viele Besitzungen
verloren gegangen. Abt Gozbert forderte dic unrechtmas-
sigen Besitzer von St. Gallergut vor die graflichen Ge-
richte und ,,missi domini* und bewies die Rechte des Klo-
sters. Das bedeutendste Ercignis fiir das im unvergleich-
lichen Aufschwunge stehende Kloster war der Neubau,
der den Anforderungen der Benediktinerregel und zugleich
der verschiedenartigen Tatigkeit mchrer hundert mit dem
Klosterleben verbundenen Personen geniigen sollte. Der
Klosterplan ist cines der merkwiirdigsten Denkméler mittel-
alterlicher Architektur und sah neben der Kirche und den
Monchswohnungen Schulen, Krankenhéauser, Wirtschafts-
gebdude fir alle Handwerke und Gewerbe vor, deren das
Kloster bedurfte. Wahrend der ganzen 20jahrigen Wirk-
samkeit Gozberts hielt dieser Eifer beim Abte, den Mén-
chen und den Umwohnern an, wie Ratpert bezeugt. Die
Biichersammlung wurde vermchrt und durch die Errich-
tung einer Schreibschule das Wachstum gesichert. Dem
Rufe des Abtes folgte Walafried Strabo (der Schiclende)
und fasste die Lebensbeschreibung des hl. Gallus in zier-
licheres Latein, welche Form als die ,jiingere Vita‘ be-
zeichnet wird.

In den Tagen des Abtes Gozbert war der Kampf um
dic Unabhangigkeit St. Gallens vom Bischofsstuhle zu Kon-
stanz noch unentschieden. Mit zaher Energie fithrten die
Monche seit dem Tode Of/imars wahrend eines Jahrhun-
derts ein unentwegtes Ringen um wirtschaftliche Befreiung,
um eigene Verwaltung des Klostervermégens und freie Abt-
wahl. Die Bischéfe aber betrachteten das Gallusstift in
der cinstigen Wildnis des Arboner Forstes als Eigenkloster,
als Teil des zur Ausstattung des Bischofsstuhles gehoren-
den Arbongaues.

Diese Streitfrage hat einer reichen Literatur gerufen,
weil sie sich durch die St. Galler Ueberlieferung allein nicht
entscheiden lasst. Darnach hatte das Kloster bis zum Tode
Othmars keinen andern Herrn als den Konig iiber sich
gehabt und ware erst durch Bischof Sidonius und den
von ihm abhangigen Abt Johannes, einem Monche aus
cder Reichenau, im Jahre 759 und einer urkundlichen Be-
stimmung durch Karl den Grossen im Jahre 780 dem
Bistume unterworfen worden. Dieser Auffassung stimmen
im wesentlichen die Untersuchungen Oelsners zu, wéhrend
Theod. Sickel, Meyer v. Knonau') und in letzter Linie
K. Beyerle®) das Gallusstift als Konstanz zugehérig be-
zeichnen. Eine andere Gruppe von [istorikern erklart die
Stellungnahme der Bischéfe nicht aus dem Titel eines

1) St. Galler Mittg. Excurs IV, Heft 13 zu Ratperts Casus.

2) K. Beyerle, Grundherrschaft und Hoheitsrechte des Bischofs von
Konstanz in Arbon, Schriften des Vereins fiir Geschichte des
Bodensees Bd. 34.
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Grundherrn, sondern als den Ordinari der Dibzese, die
als solche das Mitspracherecht in der Klosterwirtschaft
beansprucht hatten?).

Von Wichtigkeit jst die Vorfrage, zu welchem Be-
zitke die Galluszelle gehért habe. St. Gallen lag im Ar-
bener Forste, dem grossen Waldgebiete siidlich vom Boden-
see.  Mittels des Konigbannes war er nach frankischem
Rechte der belichigen Verfiigung der Volksgenossen ent-
zogen. Die Grenze lasst sich auf Grund der Urkunde

) Caro, Beitrige zur iltern deutschen Wirtschalts- und Verfassungs-
geschichte.
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Kaiser Friedrichs 1. (1155 Nov. 27.) finden. Sie ist nach
den Feststellungen von Dr. T. Schiess im Appenzeller Ur-
kundenbuche in der beigegebenen Karte eingezeichnet und
lief von der Miindung des Fliisschens Salmsach bei Ro-
manshorn dem Wasserlein entlang und sprang dann hin-
iiber zum Dorfe Muolen und zur Sitter; vom Zusammen-
tfluss der Sitter und Urnésch, welche nach dem Weissbache
als dem starksten Zuflusse damals weisse Sitter (Alba Sy-
drona) genannt wird, hiniiber zum Sonderbach und nach
der Hundwilerhdhe, genannt Himmelberg, entgegen der In-
terpretation von Johannes Meyer und Beyerle, welche die



kleinere gleichnamige Hohe bei Gonten annehmen. Dann
griff sie hiniiber zum Séantis und zog sich tiber den Hohen-
grat zum Monstein®). Der Arbongau wurde im Westen,
Stiden und Osten vom T/urgaun eingeschlossen, umfasste
das halbkreisférmige, fruchtbare Gelande, dessen Mittel-
punkt das ecinstige Arboner Kastell war, mit den Mar-
kungen Goldach, Morschwil, Wilen, Gommerswil, Berg
und Buch. Auch Rorschach wird in unserer Urkunde aus
dem Jahre 850 als im Arbongau gelegen bezeichnet. Das
St. Galler Klostergebiet fallt aus dem Halbrund des Ar-
bongaues heraus und war durch einen Streifen Wildnis
abgetrennt, so dass es bei der Zugchorigkeit zu Arbon
als Exklave betrachtet werden misste. Denn die Wildnis
war Konigsboden, terra publica*). Mit dem Kastellgebiete
deckte es sich wohl nie, denn die Romer kiimmerten sich
nicht um die Wildnis. Zudem gab es noch im siebten
Jahrhundert und auch spater lange nicht feste Grenzen.
Deshalb mochte sich wohl im Arbongau die bischéf-
liche Macht mit der Rodungstatigkeit nach den Wald-
gebieten hin erweitern, ohne dass der Koénig Anspruch
erhoben hatte. Weit von den letzten Bauernhofen griindete
Gallus seine Zelle. Es ist auch keine konigliche Verfiigung
bekannt, wodurch etwa das Gebiet an Konstanz iiberge-
gangen ware. Nun bezeichnen die Urkunden St. Gallen bald
als im Thurgau, bald im Arbongau, bald in beiden Gauen
gelegen und zwar je nach dem Stadium des Streites zwi-
schen St. Gallen und Constanz. In der Behandlung dieser
Streitfrage stellt sich E. Kopp wiederum auf Seite Oelsners
und die St. Galler Tradition®). Er kommt durch interessante
und iiberzeugende Ueberlegungen zu dem Schlusse:

»Von den kritischen Ereignissen unter Sidonius werden
wir uns folgendes Bild zu machen haben. Durch den Aui-
schwung, den das Kloster unter der Verwaltung Othmars
und durch die Gunst Pipins genommen hatte, war erst-
mals die Begehrlichkeit des Bischofs und anderer Macht-
haber gereizt worden, und nach Othmars Tode eréifnete
Sidonius sofort seinen Angriff. Mit Hilfe des Abtes Jo-
hannes, der dem Kloster aufgedrungen worden war, hat
er eine Urkunde aufgesetzt, in welcher der bischéfliche
Anspruch formuliert war, als ware er ein anerkanntes
Recht, und in welcher dem Kloster die Verpflichtung zur
Leistung eines jahrlichen Zinses auferlegt war. All dies
geschah ohne Wissen der Monche. Nachdem sie die Sach-
lage durchschauten, empfanden sie das Vorgehen des Bi-
schofs als schwere Ungerechtigkeit und als eine empfind-
liche Schadigung des Klosters; denn wenn auch die Saat
Othmars selbst unter den neuen Verhaltnissen weiterge-
dieh, — die Friichte seiner Tatigkeit sind doch teilweise
dem Kloster entzogen und der mensa episcopalis zugefiihrt
worden. Nur von hier aus wird uns die Grundstimmung
der St.Galler Tradition verstandlich mit den Angriffen
gegen Sidonius und dem fiir Abt Othmar gespendeten
Lobe.*

Tatsache ist, dass der Bischof bis zur Regierung Lud-
wigs des Frommen Anordnungen tber die Verwaltung des
Klostervermégens traf, die Aebte und Offizialen einsetzte
und im Einverstandnisse mit dem ,,Confrater Abbas“ und
den ,ceteri fratres* verfiigte’).

Zu Anfang des 9. Jahrhunderts &nderte sich die
Rechtslage des Klosters, und wenn wir Ratpert Glauben
schenken diirfen, so wahlten die Briider bereits den Abt
Gozbert’). In gleichzeitigen Urkunden figuriert auch Abt
Gozbert und nicht mehr der Bischof als Vorsteher des

3*) Appenzeller Urkundenbuch Bd. 1. No. 9, 18, 19.
*) Schréder, deutsche Rechtsgeschichte S. 208, 532.
Inama-Sternegg: deutsche Wirtschaitsgeschichte Bd. I, S. 123 fi.
?) E. Kapp, die idlteste Buchhorner Urkunde.
8.\, \U: Ne: 151,
7) Ratpert Casus St.-G. Cap. 13.
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Klosters®). In Ludwig dem Frommen fand das Kloster
einen iiberaus geneigten Herrscher. Im Palaste zu Aachen
entschied er auch den Streit mit dem Bistume zugunsten
des Gallusklosters und gestaltete dadurch scine Rechtslage
vollig um (3. Juni 818), indem er das Kloster in seinen
unmittelbaren Schutz nahm und ihm die Immunitat ver-
lieh®). Damit war dem wirtschaftlichen Aufschwunge, der
bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts andauerte, der An-
stoss gegeben. Darnach wird das Kloster als im Thurgau
liegend bezeichnet, wo die grundherrliche Gewalt des Bi-
schofs nicht hinreichte. Die Zeiten der Abhangigkeit wer-
den als vergangen betrachtet. Zwar musste der jahrliche
Zins auch nach 818 an den Bischof entrichtet werden,
doch dokumentierte die Abgabe nicht mehr cin Abhangig-
keitsverhaltnis, wenn sie auch noch eine Anerkennung ge-
wisser grundherrlicher Rechte bedeutete'). Das Kloster
hatte jahrlich eine Steuer von einem Pferde im Werte von
38 Schillingen und einer Unze Goldes zu bezahlen und
die Dachreparaturen an der St. Stephanskirche in Kon-
stanz zu bestreiten.

Unter diesen Umstanden trat Gozberts Nachfolger,
Abt Bernwig (837—841) in das Amt und wurde vom
Kaiser bestatigt. Nach dem Tode Kaiser Ludwigs des From-
men aber wurde das Kloster in die gefahrlichen politischen
Parteikimpfe verwickelt. Im Ringen zwischen Kaiser Lothai
und Konig Ludwig dem Deutschen nahm der Abt Partei
flir den erstern. Nach den Erfolgen Ludwigs im Winter
840—841 in Alemannien wurde Bernwig kurzerhand mit
koniglichem Machtspruche durch den aus dem st. gall
Kloster stammenden Engilbert ersetzt, und nach etwas mehr
als drei Jahren mit demiitigender Verletzung der garan-
tierten Wahlireiheit neuerdings dic Abtstelle vergeben. Im
Bunde mit Karl dem Kahlen hatte Ludwig seinen kaiser-
lichen Bruder besiegt (Fontenoy, Dep. Yonne), der Aus-
erwahlte war sein Giinstling, fritherer Kanzler und Hofka-
plan Grimald, der in unserer Rorschacher Urkunde die
Schenkung entgegennimmt. (855 Juli 1.).

Dieser Angriff wurde um so bitterer empfunden, da
Grimald als Weltgeistlicher dem klosterlichen Leben ferne
gestanden war. Gerade Grimald aber verhalf dem Kloster
zv neuer Anerkennung und Sicherung seiner Rechte und
versohnte die bestiirzten Ménche dadurch, dass er den Abt-
stellvertreter Hartmut mit dem Rechte der Nachfolge durch
den Convent wahlen liess und fiir ihn die konigliche Be-
statigung erwirkte. Diese Stellvertretung war um so noti-
ger, als der Kanzler und Kaplan des Kaisers mehr als nur
das st. gallische Kloster verwaltete, seiner Stellung gemass
bald am Hofe, bald anderweitig im Reiche zu tun hatte.
Die allgemeine Leitung Grimalds in Verbindung mit seinem
Stellvertreter fasst Vadian in die Worte zusammen: ,dass er
bei den bruedern darob hielte, dass mit lesen, schreiber,
lernen und studieren und mit taglichem gebat und lobgsang
niitzit underlassen wurde und (er) inen an gemachen und
gebeuwen niitzit abgon liesse. Welichs der fromme Hart-
muot mit allem fleiss erstattet. Und bauwt derzuo auf pitt
der brueder dem abt Grimalden ein schon und wol ange-
riist behausung oder palatium, wellich man iezmal die pfalz
heisst. ,,Als aber Grimalden ein sélch herberg angericht
was, liess er sich mer zu S. Gallen finden, dan vor je ge-
schechen was.‘“!)

Eine wichtige Klarung erfuhr die Rechtsstellung des
Klosters durch die Vereinbarung Grimalds mit dem Bi-
schofe von Konstanz am 22. Juli 854. Offenbar hatten die
Monche in Abwesenheit des Abtes die Zinsleistung unter-

%) W. U. No.
®) W. U. No. 234,
1) W, U. No. 344.
1) Vadian, Chronik der Aebte. Ausgabe Gotzinger Bd, 1. S, 159 f.
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Wir iibernehmen die gesamte Verwaltung von grossen und kleinen
Vermégen sowie die Funktionen eines Willensvollstreckers. |
Wir stellen Interessenten unsere Dienste fiir die Beratung und Mitwirkung
bei der Errichtung von letztwilligen Verftigungen (Testamenten,
Erbvertrdgen, Stiftungen etc.) zur Verfiigung, besorgen samtliche zur
Liquidation eines Nachlasses nétigen Anordnungen und iibernchmen die
Tetlung von Erbsc/mfz‘en unter Wahrung der strengsten Diskretion.
Wir befassen uns fiir unsere Klienten mit der

Beratung in Steuerangelegenheiten.

Auskunft erteilt miindlich und schriftlich bereitwilligst Die Direktion.
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Die mit einem * bezeichneten Abbildungen stammen aus dem vom G.u.V.V.
herausgegebenen neuen Fiihrer von Rorschach und Umgebung.
Die photogr. Aufnahmen machte das Atelier Labhart.

lassen, weshalb Bischof Salomo I (838—871) die Leistungen
nachforderte™). Weil die Zinszahlung nicht einfach ver-
weigert werden konnte, verstand sich Grimald zur Ablésung
aller Realverpilichtungen gegeniiber dem Bistume und tiber-
liess dem Bistume die Besitzungen zu Mundingen, Stetten,
Steusslingen, Hayingen, Wilzingen in der Swerzenhuntare,
zu Andelfingen im Affagau, zu Hebertingen in der Gol-
dineshuntare und zu Baldingen in der Berchtoldsbaar mit
zusammen iiber 200 Leibeigenen.

Gleichzeitig wurden noch andere obschwebende Streit-
fragen gelost. Als Abt- und Bischofswiirde noch in einer
Hand vereinigt waren, hatten zahlreiche Leute aus den an-
grenzenden Teilen der beiden Grundherrschaften Giiter
an das Kloster tradiert, nach St. Gallen gezinst und diese
Verpflichtung auch nach der Trennung beibehalten. Fiir
eine weitere Leistung waren die Zinsleute des ehemaligen
Bischofslandes nicht zu gewinnen. Es wurde ein Ausgleich
notig. St. Gallen trat den Hof Buch im Arboner Bezirke
und einige Giter, die nahe bei Konstanz in der sog. Bi-
schofshore lagen ab. Die iibrigen bisherigen Traditionen
aus dem Konstanzer Zinslande dagegen sollten fernerhin
St. Gallen verbleiben, eine weitere Ausdehnung St. Gallens
auf Kosten des bischéflichen Gebietes dagegen verboten
sein'®). Am gleichen Tage nahm Konig Ludwig der
Deutsche zu Ulm gleich seinem Vorganger das Kloster
unter seinen besondern Schutz und bestatigte ihm neuer-
dings die freie Abtwahl und bestimmte zum Zeichen dieser
rechtlichen Stellung einen jahrlichen Zins an den Kbénig,
namlich zwei Rosse mit Schild und Sperren**). Ein koénig-
liches Rundschreiben unterrichtete die alemannischen Gra-
fen von der Gleichstellung St. Gallens mit den {ibrigen
koniglichen Klostern und Benefizien').

Noch einmal wurde das freie Wahlrecht der Monche
durch konigliche Macht verletzt. Im Jahr 890 wurde Abt
Bernhard beschuldigt, gegen Arnulf, den unehelichen Sohn

12) W. U. No. 433. 1) W. U. No. 433 und Beyerle, Grundherrschaft und
Hoheitsrechte S.44. 1) W. U. No. 434. 1) W, U. No. 435.

Karls des Dicken unterstiitzt zu haben. An seine Stelle setzte
Arnuli als Abtbischot Salomon 111., der Bistum und Abtei
von 890—919 vorstand. Trotz dieser Doppelstellung und
vieler Inanspruchnahme in kaiserlichen Diensten fand das
st. gallische Kloster immer sein Interesse bei Besitzesande-
rungen. Gleich zu Beginn seiner Regicrung verteidigte
Salomon die Klosterrechte gegen die Uebergritfe des kénig-
lichen Grafen Ulrich aus dem Linzgau. Vor einer grossen
Versammlung von Zeugen aus den beteiligten Gebieten
behauptete er die Rechte der Abtei gegeniiber dem kénig-
lichen Fiskus. Dabei wurden auch die Grenzen zwischen
dem Thurgau und Rheingau festgesetzt (891 Aug. 30.").
Der Verlauf ist in der Karte des Arbonerforstes einge-
zeichnet. Salomons Einflusse verdankte das Kloster auch
eine Reihe bedeutender kéniglicher Schenkungen, und nicht
weniger als 87 Urkunden aus seiner Regierungszeit bestati-
gen seine Anteilnahme an der Entwicklung des Klosters.
Im Jahr 907 nimmt er auch persénlich zu Rorscachun in
Gegenwart der Offizialen, des Vogtes und vieler Zeugen
cine Landschenkung entgegen. (Siche Urkunde No. 3.)
Unter Salomon III. iiberschritt das Klosters die Hohe
sciner okonomischen Entwicklung, die schon zu Ende der
Unabhangigkeitskampie ein grosseres Gebiet beschlug, als
was dem Bischofe unterstand'”). Jetzt aber begann ein
Stillstand und nicht viel spater eine Zeit der Verluste.

II. Die Uebertragungen.

Die bis in das 10. Jahrhundert erwachsene st. gallische
Grundherrschaft umfasste nicht grosse geschlossene Land-
bezirke. Das Herrschaftsgebiet bestand vielmehr aus der
Summe einzelner, wirtschaftlich fast selbstandiger Giiter,
die am dichtesten im Thurgau, einschliesslich Ziirichgau,
an St. Gallen iibergegangen waren. Zahlreich sind die Ver-
schreibungen auch noérdlich vom Bodensee im Argen- und
Linzgau und in der westlichen Baar. Im noérdlichen
Schwarzwald, namentlich im Breisgau und Hegau, in der
Gegend des Bussen, des alten Schwabenberges, gingen eben-
falls viele Besitzungen an St. Gallen iiber. Am obern und
mittleren Rheine, in Ratien, an der Aare und am mittleren
Neckar finden wir die Auslaufer des Klosterbesitzes. In
vielen Ortschaften unterstanden dem Kloster nur wenige
Kleinbetriebe, oft nur einzelne Grundstiicke. Zusammen aber
bildeten sie einen Komplex, der die einstige arme Gallus-
siedelei auch nach dem Begriffc des Mittelalters zu einer
reichen Grundherrschaft machte. ,,Zahlt man zu den in
den vorhandenen Urkunden angefiithrten Besitzungen noch
die, davon die Urkunden verloren gegangen und vorziiglich
jene, welche das Stift, ohne Brief dariiber auszufertigen,
selbst urbar gemacht hat, so wird man es nicht unglaub-
lich finden, dass die Abtei St. Gallen damals teils an
eigenen, teils an Zinsgiitern viertausend Hufen oder 160,000
Jucharten besessen habe, welche Zahl man damals fiir ein
reiches Stift annahm. Das war der Fond, aus dem her-
nach tausend Jahre hindurch diese Abtei so viele Unfalle,
Ausgaben und Kriege bestritten und sich mehrere Male
aus einem géanzlichen Verfalle wieder erholt hat‘'*). Dieser
vﬁ U. No. 680. Appenzeller Urkundenbuch No. 9.

17) Vergleiche hiezu die Arbeiten Caros und die kartographische Dar-

stellung Meyer von Knonaus in St. Galler Mittlg. Heft XIIIL
18) [ldeph-von-Arx. Bd. I, S. 156.
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wirtschaftlichen Entwicklung haben Meyer von Knonau'®)
und Caro®™) eingehenden Untersuchungen gewidmet. Un-
sere Rorschacher Urkunden sollen unser Augenmerk heute
auf zwei Erscheinungen hinlenken, auf die Entwicklung
der Klosterdoméane in unserer nachsten Nahe und auf die
Art der Uebertragungen.

a) Die Entwicklung des Klosterbesitzes im Gebiete der
Goldach und Steinach.

Aus den oben angefithrten Unabhangigkeitsbestre-
bungen St. Gallens trat klar die Absicht zur Arrondicrung
des klosterlichen Besitzes gegeniiber den bischéflichen Lan-
dereien zutage, vorab in der Gemeinde Berg, wo infolge
des raschen Anwachsens klosterlichen Besitzes die Verein-
barung zwischen Abt Grimald und Bischof Salomon
(i. J. 804) notic wurde. Eben da entschied Konig Ludwig
auch die Misshelligkeiten der Zinsleute wegen, die ihre Be-
sitzungen ganz oder teilweise, mit und ohne Ldésungsvorbe-
halten St. Gallen geschenkt hatten®'). Je nach dem Zeit-
punkte der Schenkung und der Lésungsklausel fielen Giiter
vnd Zinsleistung dem Kloster oder der Constanzerkirche
zu Als Dorf und Mark ist Berg im Jahre 840 bezeugt®).
Die Urkunden bestatigen den ersten Erwerb durch Tausch
bereits im Jahre 796. Bald darauf verlich St. Gallen dort
eine angefallene Hufe*”). Mehvrere spatere Tradenten iiber-
liessen dem Kloster den gesamten Grundbesitz. 854 wird
der Kellhot erwahnt, 904 eine dem Kloster gehorige Ka-
pelle®).

Von besonderer Wichtigkeit war fiir St. Gallen die Vor-
schiebung des Besitzstandes an den See, woraui im fol-
genden Abschnitte, anlasslich der Besprechung des Ror-
schacher Marktes, naher eingetreten werden soll. In kir-
zester Entfernung lag Steinach. Hier gingen durch Schen-
kung Dankos und seiner Frau im Jahre 782 7 Juchart
an das Kloster tber*). Im Jahre 845 ist die Stiftung
einer Gilt an den Altar des Klosters St. Gallen zu Stei-
nach beurkundet, und im Jahre 892 besteht dort ein Bet-
haus®®).

Auf der Hohe zwischen Goldach und Steinach er-
scheint die Siedelung vilare Maurini, Moriniswilare, Moérs-
wil*). Der Weiler des Maurius konnte frither eine Ein-
heit gebildet haben. Zur Zeit der ersten Urkunden bebauen
ihn mehrere Besitzer. Die Mark ist 831 zum erstenmal
erwdhnt*). Die Urkunden zwischen 811 und 854%") be-
ziehen sich in der Hauptsache auf den Erwerb von Jahres-
zinsen. Von Konstanzer Zinsland wird nicht gesprochen.

Zeitlich ziemlich nahe dem Ulmer Vertrage liegen die
st. gallischen Erwerbungen zu Wilen bei Berg, wo dic
Mutter Operts ihren Besitz dem Kloster aufgab und wieder
zinsbelastet zuriicknahm®), und zu Gommerswil. Caro
nimmt an, dass Wilen auf Rodungsland gegriindet sei. Zit
Gommerswil gewann St. Gallen die Zinse und Anwart-
schaftsrechte von dem Hofgute Heilrams. Der Tausch-
verkehr aus den Tagen Grimalds™) erwahnt St. Galler-
giter am Ziirichsee gegeniiber den DBesitzungen Megin-
heres und Liutos zu Gommerswil und weist ebenfalls deut-
lich genug auf die Arrondierungsbestrebungen St. Gallens
hin. Weitere Giitchen zu Lémmiswil und Roggwil, alle im
Arbongau gelegen, werden unter Abt Salomon verliehen®).

Die gleichen Absichten treten in unsern Rorschacher
Urkunden zutage. Rorschach wird darin zum erstenmale
urkundlich und zwar zusammen mit Goldach erwahnt, das
die erste Nennung schon 789 anlésslich der Erbsiiber-
tragung Gisalberts an St. Gallen erfahrt. 851 erscheint
XIII.  2) Jahrbuch fiir Schweizergeschichte
Bd. 26. ) W. U. No. 920, 930. 22) W. U. No. 333, 23) W, U. No. 304 im J. 827,
®) W, U. No. 738. %) W. U. No. 93. ) W. U. No 394 *) W. U. No. 339, 411.

204, 285, =) W. U. No. 339. *) W. U. No. 204, 285, 339, 411. ) W, U. No. 348
) W. U. No. 567, 32) W. U. No. 738.
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Goldach mit eigener Mark®™) und umfasste unstreitig auch
bischofliches Zinsland. Ums Jahr 897%) tradierte der Prie-
ster Pero nach den Bedingungen des Ulmer Vertrages vom
Jahre 854 seinen Besitz zu Goldach mit Ausnahme des
nach Konstanz zinspflichtigcen Landes an das Kloster
St. Gallen. In kurzen Jahren wuchs das klosterliche Areal
bedeutend. Vurmheri, der Tradent unserer ersten Urkunde,
gibt seinen rechtmassigen Besitz zwischen Goldach und
Rorschach auf. Caro meint, dass er identisch secin méchte
mit den 10 Juchart, die das Kloster nach der zweiten
Rorschacher Urkunde an Cotiniu in Tausch gab. An Co-
tiniu gab das Kloster weiter die Weide fiir die Schweine
und anderes Vieh, Holzrechte, also allen Marknutzen nach
dem Anrechte, das ihr nach ihrem [rbe mitterlicherseits
zu Rorschach und vom iibernommenen klésterlichen Gute zu
Goldach zustand. Daraus ist wohl zu schliessen, dass die
Mark damals fiir Rorschach und Goldach gemeinsam war.

Der von Cotiniu iibertragene Besitzstand von 77 Ju-
chart Wald und Ackerland lag zu Cofininowilare, eine
heute nicht bestimmbare Oertlichkeit. Doch weist die Ur-
kunde nach der Waltramshundert. ,Die Familie der Wal-
tramme war in der Arboner Gegend, namentlich in Ro-
manshorn und Goldach, erheblich begiitert; gleichwohl sind
Arbongau und Waltramshundertschaft nicht identisch. Die
nachweisbar sicher in dem letztern gelegenen Orte Hefen-
hofen und Kesswil fallen ausserhalb der Grenzen des Ar-
bongaus, wie sie uns durch den Grenzbeschrieb der Ur-
kunde Barbarossas {iberliefert und durch andere Quellen
bestatigt werden. Beim Bache Salmsach hatte derselbe,
unmittelbar vor Romanshorn und jenen beiden Orten, sein
Ende. Im Zusammenhalt mit unsern friithern Ausfithrungen
erscheint vielmehr die Hundertschaft Waltrams als letzte
alemannische Hundertschait der Grafschaft Thurgau, wel-
che die Orte Romanshorn, Kesswil, Hefenhofen einbegriff
und mit ihrer Ostgrenze an den pagus Arbonensis an-
stiess. Dagegen ist nicht von der Hand zu weisen, dass
die Centenarfamilie der Waltramme auch als Tribunen oder
Vikare™) des bischoflichen Arbongaues in Tatigkeit waren
und sich daher die eigenartige Verbindung St. Gallens mit
dieser Familie, welche uns die St. Galler Quellen wider-
spiegeln, auf einc Personalunion des alemannischen Cen-
tenars mit dem Tribun des Arboner Kastellgebietes zuriick-
tihrtee),

Weitere Tradenten auf Goldacher Boden sind Coz-
preth (856—857)%), Gisalbert (im Jahre 857)*), Waldram
(J. 860)*), Erchena (872—873)"), Isaac (876)"). Zur

3) W. U. No. 413.
Grundherrschaft und Hoheitsrechte.
“) W, U. No. 451, ) W, U. No. 466.
&) 'W. U. No..598

) W, U. No. 709. %) W. U. No. 402. %) Beyerle,
S. 39 und Mittlg, XII, S. 64 XIII. S. 98
3%) W. U. No. 471. ) W, U. No. 568.
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Aufrundung musste in deutlichster Weise auch das Rechts-
geschaft mit den Briidern Engilbert und Otto im Jahre
R65 dienen. Die zwei Briider vertauschten eine Casate und
76 Morgen Ackerland zu Goldach gegen eben so viel zu
Uzwil, und das Kloster trat auch in alle ihre markge-
nossenschaftlichen Rechte zu Goldach ein. Auf der curtis
zu Goldach, deren Salhof bis 882 nach Konstanz zinspflich-
tig war, weilte zweimal Abt Grimald mit den Offizialen,
bei Abschluss des Geschéftes mit unserer Frau Cotiniu und
nach der Urkunde W. U. No. 451. Der gesamte Kloster-
besitz zu Goldach nebst andern Klostergiitern wurde im
Jahre 808 der St. Magnuskirche in St. Gallen zur Aus-
stattung gegeben.

b) Die Art der Uebertragungen.

Wahrend Reichenau durch kénigliche Gunst von An-
fang an reich ausgestattet war, ist St. Gallen nur lang-
sam zu scinem Besitzstande gekommen. Unter den arm-
seligsten Verhaltnissen entstand die Finsiedelei in der Stei-
nachwildnis. Anspruchsios verrichteten die ernsten Manner
ir Tagewerk und die Werke der Frommigkeit. Thr stiller
Einfluss bezwang dic alemannischen Bewohner. Der Glaube
und das Vertrauen an den merkwiirdigen heiligen Mann
blicben auch {tber das Grab hinaus, und arm und reich,
hoch und nieder, Einheimische und Pilger, die auf der
Romreise das nicht weit von der grossen Rémerstrasse
am lacus bodamicus liegende Kloster besuchten, legten
Weihegaben auf den Altar zum Unterhalte der Briider und
zur Verschonerung des Gottesdienstes. In  den wilden
Kricgszeiten des 7. und 8. Jahrhunderts wurde das Kloster
mit den Reliquien von Gallus und Othmar die Zufluchts-
statte. Dem Kloster schenken, hiess den Heiligen schenken
und seinen Schutz erwerben. Der Tradent legte dann auch
bei seiner Vergabung die ,carta traditionis“ samt den In-
vestitursymbolen auf den Altar. Eigene nicht zu bezwei-
felnde Frommigkeit und religiose Gemeinschaft mit den
Ménchen bestimmten die Donatoren zu ihren Verfiigungen.

Den  mittelalterlichen  Reichtum  St. Gallens aber bil-
deten dic Landschenkungen, denn nur der Grundbesitz
schuf wirtschaftliche Kraft und damit gesellschaftlichen
Einfluss. Ein Blick auf das Urkundenbuch zeigt, dass sici
dic st. gallische Klosterdomane vorab aus Landschenkungen
zusammensetzt, weniger aus dem Erwerb durch Rodung,
Kauf, Tausch und Verkauf. Von den Donatoren haben
wiederum nur verhaltnismassig wenige ihre Uebertragung
an das Kloster bedingungslos vollzogen. Fiir die bedin-
gungslosen Schenkungen sind bis auf wenige Ausnahmen
religiose Beweggriinde angegeben, deren Aufrichtigkeit nicht
zu bezweifeln ist. Diese freien Landschenkungen bedeu-
teten auch eine unmittelbare Vergrosserung des Kloster-
gutes; denn vom Tage der Rechtshandlung an flossen dem
Kloster auch alle Einkiinfte, Zinse der Hintersassen und
die Ertragnisse vom Eigenbaue zur freien Verfiigung zu.

Religiése Griinde spielten auch bei den bedingten Schen-
kungen mit, welche die Grosszahl der st. gallischen Rechts-
geschifte ausmachen. Die religiosen Griinde allein aber
verméchten nicht das rasche Anwachsen des klosterlichen
Besitzstandes zu erklaren. Tatséchlich spielten auch ma-
tericlle, 6konomische Griinde mit, wie wir auch aus un-
sern Rorschacher Urkunden ersehen werden. Es ist nicht
zu leugnen, dass die Kloster des Frithmittelalters eine
Reihe von Aufgaben iibernahmen, die heute von Staat,
Kirche und Privatpersonen gelést werden. Sie entsprachen
im wirtschaftlichen Leben ihrer Zeit einer sozialen Not-
wendigkeit, und darauf griindete sich ihr Reichtum im all-
gemeinen und fiir St. Gallen im besondern.

Eine Anzahl von Donatoren {ibertrug den Besitz gegen
Verpflegung oder Aufnahme in das Kloster. So verlangt
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der in der Goldacher Urkunde vom Jahre 859 genannte
Gisalbret, dass sich das Kloster bemiihen miisse, ihn in
seiner Armut zu unterstiitzen. Er war offenbar in Not™).
Andere erhielten ihre Rente vom néachstgelegenen Kloster-
hofe. Das sind versicherungsdhnliche Geschéfte, und in
den vielen Ahnlichen Urkunden kommen die verschieden-
artigsten Wiinsche zum Ausdrucke. Alleinstehende Leute
oder kinderlose Ehepaare suchen auf diese Art von Alters-
und Invalidenversicherung eine Zuflucht fiir die schweren
Tage des Alters und der Krankheit. Laien und Weltprie-
ster vergabten ofter unter der ausdriicklichen Bedingung,
dass ihnen der Eintritt unter die Religiosen offen stehe.
Interessant sind die Vorbehalte, die Abt Gozbert an die
Schenkung seiner zahlreichen Giiter im Schwarzwalde und
den Anteil an der Kirche zu Zarten im Breisgau kniipfte:
Jahrlich an Geld, Kleidern oder Vieh 8 Goldschillinge,
zwei Leibeigene, einen Knaben und ein Madchen, cinen
reitenden Bedienten mit einem Packpferde zu seinen Reisen
nach Italien oder an den Hof; im Falle seines Aufenthaltes
in St. Gallen ein geheiztes Zimmer, doppelte Portion an
Speise und Trank, jedes Jahr ein wollenes und zwei leinene
Kleider, drei Paar Schuhe, ein Paar Handschuhe, eine
Kappe, ein Bett, jedes zweite Jahr ecine Bettdecke und,
wenn er Klostergeistlicher zu werden verlangte, offenen
Eingang*®).

Einen andern Charakter tragen No. 1 und 3 unserer
Urkunden. Vurmheri und Crisanna schenken unter der Be-
dingung der Riickverleihung gegen Entrichtung cines Zin-
ses. Wahrend Vurmheri diese Bestimmung nur fiir sich
auf Lebenszeit hin stellt, schliesst die Urkunde der Crisanna
auch ihre Sohne ein. In hunderten von andern Urkunden
behalten sich die Schenker die Lehen fiir die Nachkommen-
schaft mit der ausdriicklichen Bestimmung vor, dass sie
erst nach dem Tode des Tradenten, bezw. seiner Kinder,
seiner Enkel, ja des letzten zur Nutzniessung berechtigten
Erben an das Kloster fallen soll. Derartige Schenkungen
bilden den Inhalt des grossten Teiles der st. gall. Urkunden
aus dem frithen Mittelalter. Diese Wiederverleihung des
vorher eigenen Gutes zur Nutzung wird nach dem Sprach-
gebrauch der Zeit Prekarie genannt, und den st. gall. Pre-
karien ist eigentiimlich, dass sie durch eine Tradition ge-
schehen, d. h. der Donator empfangt sein cigenes Geschenk
wieder gegen einen Zins. Nur in ganz wenigen Fallen
ist keine Zinspflicht vorgesehen.

Gegenstand beider Prekarien sind Grundstiicke. IThre
Grosse wird nicht angegeben. Vurmheris Schenkung ist
offenbar von kleinem Umfange gewesen, machte nicht den

22) W. U. No. 466,
43) W. U. No. 221.
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ganzen Besitz des Mannes aus, aber mag doch ein klei-
nes Bauerngut gebildet haben. Ihren ganzen kleinen Be-
sitz zu Jungmanneswilare ibertrdgt Crisanna. Doch hat
sie vorher durch giitliche Teilung das Einverstandnis der
Briider erhalten. Dieser Passus steht nicht von ungefahr.
Denn nach dem alemannischen Volksrechte galt im Prin-
zipe das Grundeigentum als ein zugunsten der Familie
gebundenes Eigentum. An der Erhaltung eines gewissen
Besitzes waren alle Angehorigen interessiert. Grossere
bauerliche Besitzungen zerfielen in das Herrenland oder
Salland, das der Bauer selbst mit Hilfe der Haussklaven
(servi dominica oder salica) bebaute, und die Hufen, die
von den servi vestiti oder von den accolae (abhangigen
Freien) gegen Zins tibernommen und bewirtschaftet wurden.
Es gibt Prekarien von einer halben, ganzen, mehreren
Hufen, von Salland und Hufen zugleich. Sicher ist, dass
auch der bauerliche Mittelstand nicht weniger, sondern eher
mehr der kleinbauerliche Stand an den Traditionen be-
teiligt war. Selbst Personen von vornehmer Abstammung
und in einflussreichen Stellungen haben Besitztum in Pre-
karien verwandelt.

Solange der Prekarist unserer Urkunden Nutzniesser
des Gutes ist, bezieht das Kloster einen bestimmten jéi/ir-
lichen Zins. Vurmheri verpfilichtet sich zu einem Denar,
Crisanna zu 4 Malter Korn oder zur Zeit geringer Ernte
zu einem Solidus. In der Regel ist der Prekarienzins in
Geld angesetzt worden, oft die Wahl gelassen. Aus den
Tabellen Caros ist ersichtlich, dass die Grosse des Gutes
mit der Leistung nicht im Zusammenhange steht. Es ist
ein Minimalzins, somit nicht als Pachtzins zu betrachten.
Fine Zinssteigerung ist in den wenigsten Fallen vorge-
sehen, fiir die Erben Crisannas geradezu ausgeschlossen.
Das Seltsame an dem prekarischen Verhaltnisse ist, dass
die Zinsleistung nicht erst den Erben, sondern schon dem
Schenker zugemutet wird. Vurmheri bezahlt sogar ohne
Aussicht auf nutzniessende Erben. Kapp ,mochte daher
dic Zinsforderung des Klosters eher aus einer kirchlichen
Rechtsanschauung erklaren, die es als unstatthaft erschei-
nen liess, kirchlichen Besitz auch nur zeitweise und unter
besondern Verhaltnissen anders als auf eine der Kirche
nutzbringende Art zu verwenden; von diesem Standpunkte
aus konnte man den Tradenten unschwer begreiflich ma-
chen, dass sie, die als Prekaristen denselben Genuss von
ihren Giitern hatten wie als Eigentiimer, fiir ihre Person
im Grunde nur dann etwas pro remedio animarum suarum
leisteten, wenn sie Zins bezahlten‘“*). Von einem Riick-
kaufsrechte ist in unsern Fallen nicht die Rede.

Fiir die Unverletzlichkeit des Vertrages ist von Vurm-
heri eine Schutzbestimmung aufgestellt. Sie betrifft in
diesem seltenen Falle auch ein allfalliges rechtswidri-
ses Verhalten des Abtes. Der fehlende Teil soll Strafe
in den Schatz des Konigs zahlen. Ein Betrag ist nicht
angegeben. In andern Urkunden sind Verfall des Gutes

Tjkélpp, die Buchhorner Urkunde S. 101.
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an den Prekaristen oder kanonische Massregeln festge-
setzt. Verfehlenden Prekaristen wurden kirchliche Strafen,
Busse in der Hoéhe des doppelten Ersatzes oder Bestrafung
durch den koniglichen Fiskus in Aussicht gestellt.

Wie stellt sich nun die reclitliche und wirtschaftliche
Lage unscrer Tradenten? Vurmheri tibergibt nicht seinen
ganzen bauerlichen Besitz dem Kloster, ebensowenig Cri-
sanna und Cotiniu. Die Uebertragung nur eines Teiles
des Besitzes geschah in den meisten Fallen des st. gal-
lischen Prekarienwesen. Dabei bekamen die Tradenten keine
besonders driickende Last zu spiiren. Die rechtliche Lage
des Mannes blicb unangetastet. Die meisten von ihnen
waren und blicben die freien Bauern, die selbstindig im
Kleinbetrieb ihr Eigengut bewirtschafteten. Wer aber alles
hingab, wurde in dinglicher Hinsicht vom Kloster abhén-
gig. Dies diirfte auf den Tradenten Giselbert in Goldach
zutreffen. Der Vertrag schiitzte seine Rechte. Seine per-
sonliche Freiheit zur Zeit der Schenkung war nicht be-
eintrachtiget. Er Dbiisste sie nicht ein, wenn er auch das
Grafending mit dem Vogtding vertauschen musste. Und
doch entstand mit der Zeit zwischen den Freien und Un-
freien, den zwei Stinden der Karolingerzeit, eine mittlere
Stufe: die Prekaristen; denn ,die Prekarie des freien Zins-
mannes war ebensogut ein mansus vestitis hoba, wie
der Hof der Hérigen“®).

Das Motiv zur Schenkung ist weder von Vurmbheri
noch von Crisanna genannt; es mochten aber auch da
nicht andere Beweggriinde vorliegen als in unzdhligen an-
dern Fallen, die Sorge um das Seelenheil. Pro remedio ani-
mae suae iiberlasst deshalb auch Frau Cotiniu in Urkunde
No. 2 die Halfte von 77 Juchart Wald und Ackerland.

Die Uebertragungen haben die Schreiber Albrih, Lel,
Piiester, und Waltram an Stelle Isos auf Pergament ge-
schrieben. Ihre Form war gegeben durch die {iblichen For-
melsammlungen. An den Gerichtsverhandlungen im Klo-
ster, in Goldach und Rorschach mdgen sie noch die letzten
Daten, Zahlen, Namen, die besondern Bestimmungen des
Rechtsfalles eingetragen haben. Der Abt und seine Offi-
zialen, der Klostervogt und ehrenwerte freic Manner be-
zeugten den Gang der Rechtshandlung. Fremd und hart
klingen ihre Namen, und doch liegt auch in ihnen Sinn,
zu dem die sprachhistorische Forschung den Schliissel ge-
funden hat").

Fiir das erste fallt auf, dass im 8. und 9. Jahrhun-
dert jede Person wohl einen Eigennamen, aber nicht Ge-
schlechts- und Familiennamen nach unserm Sinne trug.
Fiir das zweite ist zu bemerken, dass die meisten Namen
aus zwei selbstandigen Wortern, von denen das erste die

45) Schréder, deutsche Rechtsgeschichte S. 287.
4%) Vergl. Dr. Forstemann, die altdeutschen Personen- und Ortsnamen.
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Bestimmungs-, das zweite dic Grundform des betreffenden
Personennamens darstellt, zusammengesetzt sind. Allen Be-
griffen voran steht der Kampfgedanke. Thm sind die mei-
sten Stamme gewidmet, und daraus bildeten sich die gang-
barsten und gewichtigsten Namen. Einst, Méannlichkeit,
Macht, Ruhm, Adel, Starke wollte man dem Neugebornen
mit dem Namen auf den Lebensweg geben, oder aber er
sollte in seinem Ilcere, seinem Volke, seinem Konig das
Ideal schen.

Finstimmige Namen kommen in unsern Rorschacher
Urkunden nur wenige vor: Haimo von haimi Haus,
Heim; Ati von atha = Vater; Ernust, ein vereinzelter
Name; ahd. ernust, was so viel bedeutet wie entschlossen
im Kampfe. Wie kraftvoll klingt: Vso, stammverwandt
mit Eisen; is enthdlt den Begriff des Harten und
Glanzenden; Selbo riithrt unzweifelhaft vom ahd. selb
selber, selbst, her, und sein Trager mag in seiner [Ein-
schiatzung nicht weit vom heutigen selfman gestanden ha-
ben. Francho verleugnet seine Einwanderung in den Arbon-
gau nicht. Hagano ist der Mann, dem Ruhe, Behagen als
Wiegengeschenk gewiinscht worden sein mag. Hilti bedeutet
Kampf, Schlacht; auch die am meisten genannte Walkyre
tragt den Namen Hilde. Von zweistammigen Wortern bildet
die Grosszahl eine Zusammensetzung mit dem Grundworte
pret, ahd. = hart; in den Namen ist aber sicher die al-
tere mehr aktive Bedeutung des Wortes, etwa kraftig, tiich-
tig, anzunechmen. Vor dem 6. Jahrhundert scheint dieser
Stamm nicht vorzukommen, bildet dann aber cinen der ge-
staltenreichsten des ganzen Namenschatzes. Uns begegnen:
Ruadbert, der Siegesgewaltige; hrothi —= Ruhm, Sieg. Me-
ginpret, der Mann der glanzenden Kraft; megin = Kraft.
Engilpret, prachtig wie das Licht; Riipret, der Konigs-
glanzende; ricja - Koénig. Mit dem gleichen Stamme ge-
bildet sind auch die Namen: Waldpret, vald = walten;
Otpret, auda — Reichtum, Besitz, Kleinod; Isinpret, Harl-
pret, Wolfpret, Tagopret, Theopret, theuda == Leute; Coz-
perti, gauta weist hin auf den mythischen Stammvater
Gaut; Adalbert, adal Geschlecht, Adel. Nicht minder
weisen auf den Kampiessinn des Volkes hin die Namen
mit dem Grundwort gairu ahd. gér — Speer; /sger, der
harte, unbeugsame Speertrager; Waldker, der Speergewal-
tige; Heriger mit dem Bestimmungsworte heri von harja -
Heer, Volk. Es kehrt als Grundwort wieder in Rat/eri, radi
== Rat, Versammlung; Nandhero, nanthi = wagen, vor-
wartsstreben; Vurmheri, ahd. vurm -— Erinnerung an die
Lindwurmsagen. Heriman, Volksmann, und Ric/iman, Ko-
nigsmann, verbinden die obersten Begriffe der Stammes-
zugehorigkeit. Cundine, Cundarofi haben den ahd. Stamm
gundi — Kampf, Krieger, Held, Heldin gemeinsam; Cofes-
degan, guda = Gott, degan = Ritter, Krieger, junger Held.
Bald als Grundwort, bald als Bestimmungswort kehrt guda
wieder in Adalcoz, Perchitcoz, Cozzolf, Cozprect. Paldirit
ist der kiithne, tapfere Reiter, zusammengesetzt aus den
Stammen baldo = kithn, rid = reiten. Die Walie, vulfa,
und Raben, hraban, geniessen als Begleiter Wodans die
Verehrung in den Namen Walthram und Cozzolf. An den
germanischen Konig der Tiere, den Baren, erinnert Bern-
hard. Das gleiche Grundwort kehrt wieder in T/iothart.
Cotiniu leitet sich ab von goda — gut, und nivja = neu,
mit dem Begriffe Jungfrau.

Lange nicht in allen Féallen lasst sich aus den beiden
Stammen des deutschen Vollnamens ein logisches Verhalt-
nis ersehen. Es ist leicht denkbar, dass entweder jedes oder
eines der beiden Kompositionsglieder urspriinglich die
Halfte eines andern, dem Namengeber nahe liegenden Voll-
vamens war, und doch sind die Namen nicht nur Schall
und Rauch. Sie spiegeln das Sinnen und Denken des ale-
mannischen Volkes wieder, da es von seiner Urheimat am
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Gotterhain in hundertjahrigem Wandern und Kampfen die
stidlicheren Lander erreichte, an der Donau, am Bodensee,
und am Fusse der Alpen, mit den Rémern und Franken
sich schlug, mit Pflugschar und Schwert im harten Kampf
um den Boden rang, um scine Wohnstatten in Gehoften,
Weilern und Dérfern aufschlagen zu konnen. Der christ-
liche Kalender vermochte sich bis zur Zeit unserer Ur-
kunden noch nicht einzubiirgern.

I11. Die Rorschacher Markt- und Miinzurkunde.

Im vorigen Abschnitte wurde daraut hingewiesen, wie
in der Folge neues Gut im wesentlichen nur mehr durch
Tradierung mit prekarischer Riickverleihung, Tausch oder
Kaut zuging. Deutlich tritt darin auch das Bediirfnis einer
planmassigen Wirtschaftstithrung zutage. St. Gallen fiel
wie den andern gleichzeitigen Grundherrschaften bis zum
Ende des 10. Jahrhunderts eine wahrhaft nationalékono-
mische Aufgabe zu. Es kam das Einsehen, dass die innerc
Starkung des Betriebes durch grossere Arbeitsteilung und
Mehrung des Rohertrages auf dem bisherigen Besitzstande
unter Umstanden wertvoller Ersatz fiir die raumliche Aus-
dehnung der Herrschaft sei. Diese Aenderung des altern
Wirtschaftssystems ist die Folge der grossartigen und um-
sichtigen Wirtschaftspolitik Karls des Grossen und seiner
Nachfolger. Diesem Ziele diente auf St. Galler Boden in
erster Linie die oben angefithrte Arrondierung des Be-
sitzes, die Umgruppierung des zerstreuten, unzusammen-
héngenden Besitzes fiir cine rationelle Wirtschaftsfithrung.
Dadurch wurde aber oft auch die 6konomische Ueberlegen-
heit in einem Dorfe oder in einer Mark erreicht. In den
berithmten Wirtschaftsvorschriften Karl des Grossen ist
ferner bereits dem Sallande oder herrschenden Grundbe-
sitze gegeniiber dem dienenden eine Stellung angewiesen,
die machtig zum wirtschaftlichen Eigenbetriebe anregte,
und die konigliche Domanialverwaltung gab das Muster-
beispiel.

Auf Grund der karolingischen Villenverfassung hat
denn auch St. Gallen bis zum Ende des 9. Jahrhunderts
ein System ausgebildet, wonach in allen bedeutenden Be-
sitzstanden ein Hof mit weitlaufigen Gebaulichkeiten und
zahlreichen Arbeitskratten auf Rechnung der Grundwirt-
schaft verwaltet wurde, dem der Villikus vorstand. In Ver-
bindung und im Umkreise lagen die an Horige und Freie
ausgegebenen Klosterhufen. Diese Manner bearbeiteten das
ihnen zugewiesene Gut selbstandig mit ihren Familien, wur-
den aber verpilichtet, wochentlich bis zur Halite ihrer Ar-
beitszeit dem Fronhof zu dienen und kleinere Abgaben in
natura zu liefern. Zu dem Bilde der Villikation gehdren
auch die Prekaristen, die freien Manner, die auf Grund
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ihrer Vertrage ihre Giiter gegen Zins oder Naturalabgaben
entgegengenommen  hatten. Die Prekaristen scheinen dann
als besondere Klasse im Laufe der Jahrhunderte unter der
Menge der horigen Gotteshausleute zum Teil untergegangen
zu sein. Die Abgaben der Horigen, die Arbeit der Fof-
pauern und die geordnete Wirtschaftsfiilhrung des Fron-
hofvorstehers schufen den Wohlstand des Klosters. Der
Fronhof zu Rorschach ist auch in cinem spatern Rodel
vorgemerkt. Darnach empfing der Klosterdekan aus dem
Fronhofe: Vom Keller zu Rorschach 10 Scheffel Weizen
und 2 Malter Hafer. Von zwei Mansi: 60 sol. 1 Miihle
20 sol. 12 Schupposen und 2 Aecker: 2 talenta, 5 sol.
8 den. Von vier Novalen: 23 sol. Von 9! Schupposen:
0!% Malter Niisse, 4 sol. O den und fiir visit. 1 sol.
7 Scheffel und 1 Viertel Weizen; dazu liefern O Hofstatten
noch 18 Schulterblatter. Von dem mit dem Fronhofe zu
Korschach verbundenen Gaissau: 9 sol anstatt Leinwand
fir Wisot, als Zins 17% (?) sol. 4 Schupposen fithren
dem Dekan 4 cupas von Rorschach bis Gaissau, dafiir
erhalten sic 4 Brote und Kase zum Friithstiick®”).

Mit der Q‘onial vorgezeichneten Villenverfassung Karls
des Grossen, welche d1c spatere Zeit zur vollen Entmcl\-
ling brachte, wurde der Herrenhof zur wichtigsten Quelle
der Bodenrente. Die Kleinwirtschaft wurde in Anbau und
Arbeit von ihm abhéangig. Durch sic wurde auch die Vor-
aussetzung eines regern und geregelten Verkehrs geschaf-
fen. Die Haupthéfe wurden nicht bloss die Zentralpunkte
des personlichen Verkehrs. Es fand da auch der Zusam-
menfluss aller Produktentiberschiisse der Grundherrschaft
statt. Daraus erwuchs das Bediirinis der Markteinrich-
tungen, sowohl im Interesse des Klosters wie auch der die-
nenden Bevolkerung. In dem offentlichen Verkehr kamen
neben den bestchenden Einrichtungen die neuaufgekomme-
nen Dienstleistungen, Fuhren, Plerde, Botengénge aller
Art zur Anwendung.

Die Fuhren gingen auf den noch vielfach bestehenden
alten Wegen, auf denen einst die rémischen Kohorten mar-
schierten. So war einer der wichtigsten Wege fiir St. Gallen
die alte Romerstrasse, die von Stein iiber Constanz, Arbon,
Bregenz ins Rheintal fithrte. Fiir andere Klosterbesitzun-
gen war der Seeweg kiirzer. Das Kloster fand den leich-
testen Anschluss an den Landweg und den See der Steinach
entlang, und tatsichlich wurde er beniitzt. So wird auch
st. gallischen Zinsleuten von Berg als Teil ihrer Leistung
eine alljahrliche einmalige Fuhre mit Korn von Steinach
nach St. Gallen iiberbunden®), einem Gommerswiler im
Jahre 847 die Wahl freigestellt, jahrlich einmal mit Korn
oder Wein zum Kloster zu fahren™).

»Wir machen uns heute nicht leicht einen Begriff von
den beschwerlichen und zeitraubenden Arbeiten, welche mit
diesen Transporten verbunden sein mussten. Mehrere Tage
waren dic Wagen unterwegs, mit Frucht und Wein und
andern stabuabm bcladen ganze Herden von Tieren
mochten oft auf dem Wege gegen St. Gallen zum Kloster-
hofe sein, um dort von den ,magistri®, den Oberknechten,
abgezahlt und in ihvem Werte geschatzt zu werden, wo-
rauf sie in den gerdumigen Stallungen bis zu ihrer Ver-
wendung untergebracht wurden. Fiir die Leute, welche das
yservitium brachten, waren cigene Wohnungen eingerichtet,
um sich dort von den Anstrengungen auszuruhen, bevor
sic den Heimweg antraten“™).

In der durch die Organisation des Giiterbestandes
bedingten Veranderung wcgenuber frithern Perioden lagen
auch che Anfange zur Ver anderung der Ansiedlungen selbst
Uebemll wurde das engere Zusammenwohnen begiinstigt.

*) W. U. IIIl. Anhang No. 68.

) W U. No, 402.

*) W. U. No. 304,
%) Bickel: Die Wirtschaftsverhiiltnisse des Klosters St. Gallen S. 145.

St. Anna Schloss

Die Arrondierung und IHufenteilung beeinflusste auch das
Ausmass und die Gestaltung der Fluren, besonders als
man zur Felderwirtschaft tiberging. Den vollen Abschluss
aber erhielt das Villikationssystem doch erst durch die Aus-
bildung der Hofverfassung. Wie weit und wic rasch dieser
allgemeine Prozess in unserm engern Gebicte vor sich ging,
kann auf Grund des beziiglichen Urkundenmaterials fiir
das 10. Jahrhundert nicht klar gelegt werden, und fiir die
Entwicklung wahrend der nachsten zwei Jahrhundert fehlen
fiir Rorschach Anhaltspunkte.

Einzig die Markturkunde Ofto 1. wirlt noch ctwas
Licht in die Mitte des 10. Jahrhunderts. Sie lautet in
deutscher Uebersetzung :

Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreieinigkeit, Otlo,
Konig von Gottes Gnaden. Da wir hoffen und vlaubcn dass
alles, was wir zum Nutzen der Diener Gottes beltraorm uns
von Gott wieder mit Belohnungen vergolten werde, so sei allen
unsern Gliubigen kund und zu wissen, dass der ehrwiirdige
Abt des Klosters St. Gallen, namens Gralolz, durch Vermittlung
unseres getreuen Hermann, des Herzogs von Schwaben, un-
serer Durchlaucht vorgetragen hat, dass eine gewisse, zur Ge-
richtsbarkeit des Klosters gehorwe Ortschaft namens Rors-
cacha, fiir die nach Italien Reisenden oder nach Rom Wall-
fahrenden zum Marktplatze geeignet und dabei doch fiir den
Nutzen der unter seiner Leitung Gott dienenden Briider not-
wendig sei und dass er, (der Abt) bei seiner Durchlaucht um
Bewilligung nachgesucht hat, dieses (ndmlich das Markthalten)
tun zu diirfen. Wir haben nun nach unserer Freundlichkeit
seiner Bitte unser Ohr geliehen, und fiir den Nutzen beider,
ndamlich der Monche und der von hier Ab- und Zureisenden,
sorgend, haben wir in der Hofinung auf die gottliche Ver-
geltung und die himmlische Belohnuncr in sein Beoehlen ein-
gewilligt, und wir erlauben, dort sowohl Markt zu halten als
Geld zu prdgen und was immer an Einkiinften vom Markte
selbst oder von der Pragung der Miinzen oder von irgend
welchen Gebiihren zu entrichten ist, das soll zum Rechte des
Abtes und der Briider gehdren und mdge uns den Lohn der
ewigen Vergeltung bringen. Damit diese unsere konigliche Be-
willigung nicht vergessen oder durch die Macht irgend einer
weltlichen Person durchbrochen werden konne, befehlen wir,
dass diese Verordnung schriftlich niedergelegt werde und haben
angeordnet, dass sie mit dem Druck unseres Ringes eigen-
handig und kraftig bestdtigt werde.

Das Siegel unseres Herrn Otto, allergnéddigsten Konigs,
habe ich, Brun, Kanzler am Hofe Friedrichs, Erzkaplan erkannt
und unterzeichnet.

Datum II Idem des Juni im Jahre der Menschwerdung
047, Ind. IIIL. im Jahre 11 der Herrschaft unseres allergni-
digsten Herrn und Kénigs Otto. Gegeben in Magdeburg im ko-
niglichen Palaste im Namen Gottes. Amen.

Das Original ist gut erhalten und schon geschrieben.
Im aufgedruckten Wachssigel — anhangende kommen vor
dem 12. Jahrhundert nicht vor — steht das trefflich aus-
gepragte Brustbild mit Kopibinde, Schild und herzoglicher
Lanze. Umschrift: OTTO D(E)I GRA(TIA) REX. Das
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Konig Otto 1. verleiht Abt Graloh das Markt- und Minzrecht fur Rorschach. 947 Juni 12: Magdeburg.

Kecognitienszeichen befindet sich hinter dem Sigel und hat  abgesetzt. Die grossen Herrenhofe waren in erster Linie
6 tironianische Noten. Den Anfang der Urkunde bildet das  fiir den regelméssigen Marktverkehr bevorzugt und wurden
Chrismon, jenes eigenartige Zeichen vicler, namentlich der durch Verleihung von Zoll und Minze und Ausbildung
kaiserlichen Urkunden, das die Anrufung Gottes darstellen eines fiskalisch nutzbaren Marktrechtes immer bedeutender.
soll. Die verlangerte Schrift der ersten Urkundenzeile, des Die Politik der sichsischen und ersten frankischen Kaiser
Signums und der Recognitionszeile ist eine kalligraphische  beforderte dann besonders den Aufschwung der Markte.
Auszeichnung des kaiserlichen Dokumentes, das mit den  Mit der verminderten Bedeutung der Hofverfassung wurden
Worten beginnt: In nomine sanctae et ind(ivid)uae trini- aber dic Marktprivilegien wieder seltener. Nach Ratgen ge-
tatis. Otto divina favente cl(em)entia rex. Wie in allen héren “/s der Gesamtzahl aller in den Jahren 940—1150
kaiserlichen und koniglichen Urkunden von Karl dem Gros-  durch Privilegien verlichenen Markte in die Zeit vor 1070;
sen bis zum Regierungsantritte Friedrichs I. fehlt auch hier  von der Zahl der tiberhaupt genannten sind es “/-.

das konigliche Monogramm nicht. Das Dokument ist in Wenn der Abt Rorschach als geeigneten Marktplatz
photographischer Reproduktion beigegeben. bezeichnet, miissen geniigende Griinde vorhanden gewesen

Wir wollen naher auf die Urkunde cintreten. Schon  sein. Konstanz war in jener Zeit in Rorschach nicht mehr
zur Karolingerzeit wurden die Ueberschiisse aus den grund-  begiitert. Dagegen hatte der Ort durch die Arrondierungen
herrlichen Verwaltungen auf eigenen und fremden Méarkten im Haushalte des Klosters Bedeutung erhalten. Auch mussic
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cine gewisse Regsamkeit des stéarker bevolkerten Ilofes er-
wacht sein. Wohl war Steinach ein giinstiger Ausgangsort
fiir den Warentransport nach St. Gallen; aber als Markt-
ort konnte es offenbar wegen der unmittelbaren Nahe des
Wirtschaftszentrums der konstanzischen Herrschaft nicht
in Frage kommen. Es muss mit Recht im Sinne Beyerles
angenommen werden, ,dass es nachst Konstanz im Bis-
tumslande keinen zweiten Punkt gab, der sich so zur Markt-
griindung cignete wic Arbon. Es war seit den Romer-
tagen der Kernpunkt cines cigenen Gaus, lag iiberaus giin-
stig am See und an der alten Heerstrasse, auf welcher dic
Kauffahrer und Rompilger den Alpenpassen zuwanderten®.
Aber genau die gleiche Einschatzung erfahrt durch Abt
Kraloh in unserer Markturkunde auch die Lage Rorschachs,
wo der Markt zum Nutzen fiir die Durchreisenden wie
der Monche einzurichten wére. Jedenfalls ist anzunehmen,
dass der abtische Markt nicht lange ohne Konkurrenz im
Bischofsstadtchen blicb, sofern nicht etwa gerade der Ror-
schacher Markt als Gegensatz zu Arbon geschaffen worden
sein sollte.

Ebensowenig wie fir Arbon liegt fiir St. Gallen cine
Marktverleihungsurkunde vor. Jedenfalls ist die Annahme
unbegriindet und unstatthaft, dass das Rorschacher Pri-
vileg einfach stillschweigend auf St. Gallen iibertragen
worden sei. Dagegen spricht die ganze Fassung™). Wohl
ist es ja denkbar, dass die Grindung bis zum 12. Jahr-
hunderte in den Wirren wieder zuriickgegangen und vom
Platze St. Gallen mit den zahlreichen anséssigen Gewerbe-
treibenden der Rang abgelaufen worden sei™) Von einem
ansissigen Gewerbestande ist in der Rorschacher Urkunde
nicht die Rede. Sie gehort den altern Marktrechtsbriefen an
und sichert in erster Linie den wandernden Kaufleuten und
Romreisenden Vorteil und Schutz.

Vom Seegestade mit seinen ruhmreichen Kléstern und
zahlreichen Pfalzen fithrte der alte Rémerweg nach Chur.
Von da wurde besonders in der zweiten [Halite des 10. Jahr-
hunderts der Weg iiber den Septimer benutzt. Er war recht

eigentlich der sc/iwdbische Pass. Markt-, Zoll- und Steuer-
urkunden beweisen seine Wichtigkeit. Die wandernden Kauf-
leute holten in TItalien die fremden Fandelsartikel, Weih-
rauch und Palmenzweige fiir den Kirchendienst, Krauter
und Salben zum Gebrauch in der Arzneikunde, Friichte und
Gewiirze, siidliche Weine, bunte Stoffe etc. Zahlreich waren
die Wanderer, die aus religiéser Begeisterung oder wegen
kirchlichen Angelegenheiten die Romreise unternahmen.
So kam auch Landaloh, der Bischof von Treviso auf seiner
Riickreise tiber den Septimer bis Rorschach, wo er schwer
erkrankte und vor seinem Tode noch den Abt Hartmut und
die Brider zu sich rief. Vor 833"). Es zogen auf die-
sem Wege die Krieger vieler kaiserlicher Romfahrten und
Eroberungsziige. Kaiser Otto 1. und seine zwei Nachfolger
wahlten mit Vorlicbe den Weg iiber Chur und den Sep-
timer, so dass die Zeit 950—1000 eine Glanzperiode dieses
Passes darstellt, und der méachtigste Herzog im Rate Otto .,
Hermann 1. von Schwaben vertrat deshalb wohl auch die
Interessen des Abtes Kraloh mit Erfolg.

Dem Kloster fielen durch dicses Privilegium alle Zoll-
cinkiinfte zu. Nicht minder wichtio war das weitere Attribut
des mittelalterlichen Marktes, die Miinze, deren Ertragnisse
mit dem gesteigerten Marktverkehr zunehmen mussten.

Ein Stadtrecht hat sich aus dem Rorschacher Markt-
privilegium nie entwickelt. Es kam der Aufschwung des
einstigen Klosterdorfes an der Steinach zur mittelalterlichen
Stadt. Rorschach blicb fiir lange Zeit der Reichshof, den
verschiedene Acbte zu verschiedenen Zeiten aus scinem
Dornréschenschlafe aufzuwecken bemiiht waren. 1485 Au-
gust 17. liess sich auch Abt Ulrich Rosch von Kaiser Fried-
rich 1. wieder bestatigen, ,,wie in dem markt zu Rorschach
von alter her marckt und zoll gewesen, auch dasselb gotz-
haus daselbst ir miinz und slag gehabt und noch haben ...

a1) Gegen Gmiir: Verfassungsgeschichtliche Entwicklung St. Gallens. S. 6.

) Dr. Schelling: Urkundenbuch zur st. gall. Handels- und Industric-
geschichte. S. Anmerkungen zu No. 9.

) Ekkehart cas. cap. 9.
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Gell, cdhunnit gly bei!

1 bin als Bueb en JDildfang gly.

Und menn i us der Schuel cho by,

So bha=n=i weidli z’Abig gno,

Und bin perufe=n und deoo,

Denn hdt my Muetter mir pom Rai

Na nabe griteft: ,Gell, cdhunnit gly bhei!*

,Gell, chunnft gly beil® So feit jejt au

Zu mir mengsmal my tuligs frau,
Bigleitet’s mi zum Abldied na,

JDenn id) zum Abigichoppe gab;

1 lofe denn und fdg nid Nei. —

Schdn ift das JDort: ,Gell, chunnft gly beil®

£

L s,

,Gell, cunnit gly bei!“ — 1 ha’s im Sinn;
Doch wenn i bi de friinde bin,

So mwird’s bhalt, wie das Sppe gabt,

Bivor me’s denkt, fcho zimmli [pat;

Doch eb’s au f{iber elfi fei,

Schén it das JDort: [ Gell, dhunnit gly hei!®

,Gell, chunnft gly bei!“ — JDie téned d* Schritt
fAls gieng en Andre=n=au na mit

1 fpater Nacht und Sternelchy

Am f{tille Chillehof verby ;

Und fdyvarzi Chriiz und graui Stei,

JDie diitet’s mer: [Gell, chunnit gly hei!®
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[nstallationswerke A.G.

vormals Carl Frei ® Cie., A.-G.

Rorschach und Winterthur

119 TELEPHON 125

Warmwasserbereitungen, Trédine=Anlagen
Sanitare Anlagen und Wasserversorgung

Medh. Reparaturwerkstétte

Autogene Schwersserer

Inglenieurbesuch und tedin. Beratungen kostenlos.

Bernet & Co.,

Filiale Rorschach, Trischlistrasse 23

Telephon Telephon
ST. GALLEN RORSCHACH
No. 632 No. 178

Chemische Garderoben-Reinigung, Appretur
Dekatur, Kleider-Férberei

60




	Rorschach im Lichte seiner ältesten Urkunden

